
 

 

Gebühren am St. Meinrad-Gymnasium Schuljahr 2024/25        
 
Schulgeld  
Abbuchung monatlich, 12 x pro Schuljahr 
Schulgeld 1. Kind SMG: 100 €  
Schulgeld 2. Kind SMG:   50 €             
Für jedes weitere Kind wird kein Schulgeld erhoben. 
 

Für Geschwisterkinder an CJL gilt: 

 1 Kind am SMG + 1 oder 2 Kinder an CJL  = 100 € am SMG + 32 € an CJL 

 2 Kinder am SMG + 1 Kind an CJL   = 150 € am SMG + 0 € an CJL 

 2 Kinder an CJL + 1 Kind am SMG   = 100 € am SMG + 32 € an CJL 
 
Für Geschwisterkinder an Sankt Klara gilt: 

 Eltern mit 1 Kind am SMG und 1 Kind an St. Klara können formlos am SMG  
bis zum 15.09.2024 eine Ermäßigung in Höhe von 10 € je Monat beantragen. 

 

 Eltern mit mindestens 2 Kindern am SMG und mindestens 1 Kind an St. Klara  
können formlos am SMG bis zum 15.09.2024 den Erlass des Schulgeldes für das 2. 
Kind am SMG beantragen. 

 
Digitalisierungsgebühr     
Abbuchung monatlich, 12 x pro Schuljahr 
1 Kind am SMG     7 € 
2 Kinder am SMG  14 € 
3 Kinder am SMG  21 € 
Für Drittkinder bis Eintrittsdatum 2021/22 wird der Digitalisierungsbeitrag vom Schulverein 
übernommen. 
 
 
Schließfachboxanteil      
Verpflichtend, Abbuchung 1-malig 
Pro Kind   70 € 
Die Schließfachbox geht in das Eigentum des Schülers über. 
 
 
Mitgliedschaft Schulverein      
Verpflichtend, Abbuchung 1 x pro Schuljahr 
Familienmitgliedschaft 31 € 
 
 
Mittagessen in der Schulmensa     
Freiwillig, Abbuchung durch Caterer 
Pro Essen   5,90 € 
Dies ist der Schüleranteil, das Essen wird von der Schule bezuschusst. 
 
 
Ermäßigungen: 
Familien mit geringem Einkommen haben folgende Möglichkeiten der Ermäßigung: 

- Antrag über den Stipendienfonds 
- Antrag auf Bildung und Teilhabe 
- Antrag über den Schulverein 
- Antrag beim Schulträger auf eine einkommensabhängige Zahlung für   sämtliche 

verpflichtenden Elternbeiträge (aktuell Schulgeld, Digitalisierungs-gebühr, Beitrag 
Schulverein) in Höhe von 5 % des Haushaltsnettoeinkommens 
 

Nähere Informationen dazu gibt es auf der Homepage oder im Schulsekretariat 


